
FACHVERANSTALTUNG BETRIEB VON STAUANLAGEN ▪ ASI/TS  ▪ ROCCO PANDURI  ▪ 27.02.2017

RICHTLINIE TEIL C1: PLANUNG UND BAU
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INHALT

 Struktur und Übersicht über den Inhalt des Teils C1

 Spezielle Themen:

 Plangenehmigungsverfahren (Prüfung, Auflagen, Abnahme)

 Konstruktive Sicherheit (Gegenstand, Prinzipien, Nachweise)

 Vegetation auf Schüttdämmen
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STRUKTUR UND INHALTSÜBERSICHT (1)
 1. Einleitung (Ziele, Abgrenzung zu Teil C2 und C3)

 2. Vorgehensweise

 2.1. Plangenehmigung (Art. 6 StAG) (Verfahren)

 2.2. Einfluss von Untertagebauten (allfällige Beeinflussung der Sicherheit)

 2.3. Sicherheitsüberprüfung einer bestehenden Stauanlage (Kriterien für eine Überprüfung)

 3. Nutzungsvereinbarung, Projektbasis und Plangenehmigungsgesuch

 3.1. Nutzungsvereinbarung (Zweck und Grundlagen)

 3.2. Projektbasis (Elemente der technischen Sicherheit )

 3.3. Unterlagen für die Plangenehmigung 
eines Bau- oder Umbauprojektes (Tabelle mit Gesuchsunterlagen)

 3.4. Aufgaben der Aufsichtsbehörde im Rahmen der 
Genehmigung eines Bau- oder Umbauprojektes (Prüfung, Auflagen)

 3.5. Abnahme der Bauarbeiten (Abnahmeprotokoll, Bedingung für die
durch die Aufsichtsbehörde (Art. 9 Abs. 3 StAV) Inbetriebnahme)
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STRUKTUR UND INHALTSÜBERSICHT (2)
 4. Konstruktive Sicherheit

 4.1. Gegenstand der konstruktiven Sicherheit (Hochwasser, Stabilität)

 4.2. Nachweis der strukturellen Integrität (Grenzzustände der Tragfähigkeit)

 4.3. Lastfälle (Typen und Kombinationen)

 4.4. Beschreibung der Einzeleinwirkungen (Einwirkungen der Tabellen)

 4.5. Weitere Einzeleinwirkungen (spezielle weitere Einwirkungen)
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STRUKTUR UND INHALTSÜBERSICHT (3)

 4.6. Kriterien der strukturellen Integrität 

 4.6.1. Grundprinzipien (Beanspruchungen, Widerstände)

 4.6.2. Stauanlagenklassen (wie bisher für Erdbeben, vgl. Teil C3)

 4.6.3. Bestimmung der Materialeigenschaften (Anforderungen für Annahmen)

 4.6.4. Elemente der Modellierung (Minimalanforderungen wie 2D/3D, FEM)

 4.6.5. Partielle Widerstandsfaktoren (nur Widerstandsfaktoren)

 4.6.6. Gesamtstabilität (Nachweise Gleiten, Kippen, Aufschwimmen)

 4.6.7. Innere Tragfähigkeit des Absperrbauwerkes (Stabilität / Erosion bei Dämmen, Spannungen)

 4.6.8. Fundationsbereich (Tragfähigkeit, Gleiten, Kolke, Erosion)

 4.6.9. Stabilität der Hänge im Stauraumbereich (Impulswellen infolge Rutschungen in den Stausee)
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STRUKTUR UND INHALTSÜBERSICHT (4)

 5. Spezielle konstruktive Belange 

 5.1. Vegetation auf Schüttdämmen (grundsätzlich keine, Ausnahmen im Überprofil)

 5.2. Bauten auf Schüttdämmen (grundsätzlich keine)

 6. Schutz vor Sabotageakten (insbesondere Zugangsbeschränkungen)

 7. Rückbau einer Stauanlage (wie Änderung, allenfalls Ausnahme aus StAG)
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GENEHMIGUNGSVERFAHREN BAU / UMBAU
Phase Projekt InbetriebnahmeBau Betrieb

Amtliche
Dokumente
Behörde

Plangenehmigung
(Art. 6 StAG, Art. 6 StAV)

Bewilligung
Inbetriebnahme
(Art. 7 StAG)

Abnahme-
Protokoll
(Art. 9 StAV)

Voraussetzungen
für Baubeginn

Gesuche
Betreiber

Bauberichte
(Art. 7 StAV)

Gesuch
Inbetrieb-
nahme

Gesuch
Plangeneh-
migung

Jahresberichte
(Art. 17 StAV)
Fünfjahresberichte
(Art. 18  StAV)

Bauabschluss-
bericht

(Art. 9 StAV)

Inbetriebnahme-
Bericht
(Art. 13 StAV)

Auflagen für
die Inbetriebnahme

Auflagen für
den Betrieb

Berichte
Betreiber

Auflagen
während des

Baus

Reglemente
Betreiber

Wehrreglement
Notfallreglement
(Art. 11 StAV)

Überwachungsreglement
(Art. 14 StAV)

Auflagen
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SICHERHEITSTECHNISCHE PRÜFUNG

Gesuchstellerin

Genehmigungsbehörde

Aufsichtsbehörde

Plangenehmigung nach anderen Gesetzen inkl.
sicherheitstechnische Auflagen nach StAG

Ergebnis der sicherheits-
technischen Prüfung; Beantragung 
von Auflagen

Nimmt Ergebnis und 
Auflagen in Entscheid auf

Gesuch, inkl. Angaben
für sicherheitstechnische
Beurteilung

Aufforderung zur
sicherheitstechnischen
Prüfung
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ANGABEN DES GESUCHSTELLERS
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PLANUNG UND BAU: 
AUFGABEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE (1)

 Prüfung ausschliesslich hinsichtlich der technischen Sicherheit:

 Enthält das eingereichte Dossier alle notwendigen Unterlagen und Angaben?

(Tabelle 3-1 kann dabei als Referenz dienen)

 Sind die notwendigen konstruktiven Massnahmen vorgesehen? 

 Entsprechen die Dimensionierung, die Sicherheitsanalysen und die 

vorgesehene Bauweise dem Stand von Wissenschaft und Technik?

 Ist die Anordnung der Instrumentierung geeignet? 
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PLANUNG UND BAU: 
AUFGABEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE (2)

Typische Auflagen in

der Plangenehmigung

(vgl. RL Teil C1, 

Tabelle Beilage 2)
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PLANUNG UND BAU: 
AUFGABEN DER AUFSICHTSBEHÖRDE (3)
 Abnahme der Bauarbeiten durch die Aufsichtsbehörde:

 Wurden alle in der Plangenehmigung festgelegten Unterlagen abgegeben?

 Sind alle angeordneten sicherheitsrelevanten Anforderungen 

(„Auflagen“) erfüllt?

 Wurden die Bauarbeiten gemäss den genehmigten Plänen ausgeführt? 

 Die Aufsichtsbehörde hält den Befund ihrer Kontrolle in einem 

Abnahmeprotokoll fest (ist eine der Voraussetzungen für 

die Erteilung der Inbetriebnahmebewilligung!)
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KONSTRUKTIVE SICHERHEIT: GEGENSTAND

 Gegenstand: Sicherstellen, dass die Stauanlage für alle 
voraussehbaren Last- und Betriebsfälle standsicher ist 

 Ziel: einen unkontrollierten und schadenverursachenden 
Ausfluss von grossen Wassermassen zu verhindern

 Massnahmen, Nachweise: 
- Hochwassersicherheit
- Strukturelle Integrität
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KONSTRUKTIVE SICHERHEIT: 
NACHWEISPRINZIPIEN

 Nachweisprinzipien:

- Beanspruchungen: Als beste Schätzung ("best estimate") resp. als 
Mittelwert oder Medianwert; keine partiellen Lastfaktoren

- Widerstände: Abminderung des charakteristischen Widerstands; 
mit partiellen Widerstandsfaktoren

 Sensibilitätsanalysen bezüglich der verwendeten Annahmen 
notwendig (insbesondere geotechnische Kennwerte und Auftrieb)
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KONSTRUKTIVE SICHERHEIT: NACHWEISE

 Gesamtstabilität:
- Gleiten / Kippen
- Aufschwimmen

 Innere Tragfähigkeit:
- Spannungen (Mauern)
- Stabilität, Erosion (Dämme)

 Tragsicherheit des Fundamentbereichs (inkl. Kolke, Erosion)
 Stabilität der Hänge im Stauraum
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VEGETATION AUF SCHÜTTDÄMMEN
 Neue Schüttdämme grundsätzlich frei von jeglicher Vegetation; Gründe: 

- Beschädigungen durch Wuchs von Wurzeln

- Behinderung der visuellen Kontrollen (Feststellung Feuchtstellen usw.)

- Ansiedlung von Nagetieren (Gänge, Höhlen) etc.

 Mögliche Ausnahmen:
- Pflanzen mit kurzen Wurzeln (im Überprofil)

- Spärliche Bepflanzung

 Bestehende Dämme und Seitendämme: Gewisse Flexibilität bei der 
Umsetzung im Einvernehmen mit der Aufsichtsbehörde

 Bäume und Sträucher auf Sperren oder in ihrem Vorgelände: fallen nicht 
unter die Bestimmungen der Waldgesetzgebung


